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Bekannntmachung
Nr. M. l/i . 17. K. R . A.,

end Beschlagnahme. Bestandserhebung
Enteignung sowie freiwillige Ablieferung

von Glocken aus Bronze.
Vom 1. März 1917.

Nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen des Kal.
srmnisterlums zur allgemeinen Kenntnis gebracht mit dem

r ' *oroetf "icht nach den allgemeinen Strafgesetzen
S 1 % b' 'ebe  Zuwiderhandlung gegen die

nften über Beschlagnahme und Enteignung nach § 6*) der
n7°ft n-,8e/sHÜi er i u Sicherstellung von Kriegsbedarf vom

8 lKkichs-Gesetzbl. S . 357). vom 9. Oktober 1915
8.Ge,etzbl. S 645). vom 25. November 1915 (Reichs-Ge-
de V ^'̂ bptember 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 1019)

!r̂ Qnblu “9 gegen die Meldepflicht nach § 5**)
Vorratserhebungen vom 2. Februar

\M & 54>' °°'n 3. September 1915 ( Reichs!
und vom 21. Oktober 1915 (Reichs-Gesetzbl.

Il es aemöfe1 s ^ sn'« lu<4) fann öcr  Betrieb des Handelsge-
|X DAnen ^ dEkanntmachung zur Fernhaltung unzuv?r-
p^ l Kvom  Handel vom 23. September 1915 ( Reichs-
rm-  fe . 603) untersagt werden.

* § 1-
bm,. der Srkanntmachung
U Krach Butt mit dem Beginn des 1. März

8 2.

BDn? ^anntmachung detr- ffene Gegenstände.
gegosLrenGsÄ ^ °^ g werden betroffen sämtliche aus

flocken. d mit  Ausnahme der im 8 3 aufgeführteii

DMar? wir? s°fk!? n."ck>t' »«»^ ^ °« V m,t  Geldstrafe bis zu zehn-
^ verwirkt sind, bestraft: ^ " "^ meinen Strafgesetzen höhere

&n& %n£T mbt  h°rausruaeben ob«
«widerhandelt; ?u  überbringen oder zu übersenden.

^der zerstört,^ rwendu!°v"rkauft°?aMt̂ n̂ "'' ^ beiseiteschafft, beschädigt" " mimB ^ "ß -rungs-

4 J » verwahren
.vorsätzlich die A^ übrnngsbestiuimunaen zuwiderhandelt,
kt >st nicht in der«rsetzten̂Frist .r^ * Grund dieser Berordnung ver-
Kandlge Angaben macht, wi,̂ m t Ä l '» wissentlich unrichtige oder
Geldstrafe bis zu zehntausend bis zu sechs Monaten oder
» --«m sind. >m*Urteil für *£ ? ^  Vorräte , die0 v"rd bestraft, wer vorsäklick""̂ .verfallen erklärt werden,

oder zu führen unterläßt. ° vorgeschr .ebenen Lagerbücher ein-

lrt ist. nicht in der̂ gesetzten Frist erteiÛ bl ?j/r. Verordnung ver¬
gaben macht, wird mit Geldstrafe bisb" unrichtige oder unvoilstän-
dermogenssalle mit dnrb >st«.d Mark oder
«straft. « er sahrlässia die l ' * * Monaten bestraft. Ebenso
* kühren unterläßt. 8 ^riebencn Lagerbücher einzurichten

werden auch solche Glocken, deren Bronze von der
ÜJK ? Königlichen  Kriegsministeriums ober
bu^ bte ^ ittarbefehlshaber freigegeben worden ist, und ferner

freiwilligen Abgabe bereitgestellt waren,
auf deren Altkauf für Heereszwecke oder vorläufig verzichtet worden

* § 3-Arrsirahmer».
,s Ausgenommen von den Besttmmungen dieser Bekanntmachung

stnd Bronzeglücken, deren Einzelgewicht unter 20 kg beträgt , Glocken
tn mechanisch betriebenen Glockenspielen. Glocken für Signalzwecke

jeugen m^ I,en' Schiffen, Straßenbahnen und Feuerwehrfahr-

8 4.
|1o« der Äetrarmtmachirng betroffene Personen . Krtriede

«sm.
. . rc deii Besttmmungen dieser Bekanntmachung werden be-
trösten alle liaturlicheii und juristischen Personen , welche die von
dieser Bekanntmachung betroffenen Bronzeglocken (§ 2)  im Besitz
ober @«00^ 001  haben, insbesondere Verwaltungen uftv. von Kirchen
Klöstern und Kapellen, Strafanstalten , Rathäusern (Stadthäusern)

°^buAichen Gebäuden , Hospitälern , Schulen , Fabriken,
Muhten , Berg- und Hüttenwerken usw., ferner Betriebe uiid Werk-
statten, die neue Glocken gießen oder gesprungene Glocken umaießen
oder die Bronzeglocken, die znm Verkauf besttmmt sind, im Besitz
oder Gewahffam haben. '

§ 5.
Seschlagnahmk.

Alle von dieser Bekannttnachung betroffenen Bronzealocken
werden hierimt beschlagnahmt. ^

8 6.
Mivkuag dev Srlchlagriahrrre.

Die Beschlagnahme hat die Wirkung , daß die Vornahme von
Veränderungen an den von ihr berührten Bronzeglocken verboten
r * U\Lv ĉĥ geschaftliche Verfllgmigen über sie nichtig sind , soweit
sie nicht aî brucklich durch die folgenden Anordnungen oder etwa
s ^ ^ Amde Anordnungen der Metall -Mobilmachungsstelle der
Kriegs -Rohstoff-Abterlung des Kriegsamts oder der beauftragten
Behörden erlaubt werden. Den rechtsgeschästlichen Verfügungen
Obt te ^ b£t  Sw ° nzs ° ° M °«ung

~ roB öer Beschlagnahme sind ferner alle Veränderungen ünd
Verfügungen zulässig, die nüt Zusttmmung der mit der Durchfüh-
nmg der Bekanntmachung beauftragten Behörden erfolgen.
firm,* ' s! ft fü9rni§  einstweiligen ordnungsmäßigen Weiterge-
branch der beschlagnahmten Bronzeglocken bleibt unberührt.

8 7.
Meldepflicht. Enteignung nnd Adliefernng der

beschlagnahmten Sronrcglocken.
r. . ÖÜ!L ket Bekanntmachung betroffenen Bronzeglocken unter-

Meldepflicht, auch wenn die Befreiung von der Be-
Enteignung und Ablieferung gemäß den Sonderbe-

SS? 8® ^ ? § 9 ausgesprochen wird - sie sind durch den Besitzer
m, Sr, ®“ gemeldeten Bronzeglocken werben durch besondere
5" ^ .Besitzer genchtete Anordnungen enteignet werden . Gemäß
frt" jf e>"m™u?9 en  dieser Enteignungsanordnungen sind sie alsdann,
,„ v sr - ovderlich, auszubauen und nach Enffernung der Klöppel

nnd Klopperohre an die Sammelstellen abzuliefern.
te  Mteigneten Bronzeglocken, die nicht innerhalb der in der

^Mngsanordnung vorgeschttebenenZeit abgeliefert sind, werden
auf Kosten des Abliefemngspflichttgen zwangsweise abgeholt werden.



Mit der Durchführung dieser Bekanntmachung
werden dieseike « Kommnualuerdande beauftragt , denen
bereit » die Durchführung der Kekanntmachnng M. 1/10.
K K. A. vom 1. Oktober ISltz , betreffend Beschlag
«ahme , Kestandserhebnng und Gnteigunng van Bier
glasdeckeln au» Zinn und freiwiUigr Abliefernng von
andere « Zinngegenftände « , übertragen wurde « ist. Diese
erlasse« auch die Ausführnngsbestimmnugen hinsichtlich
der Meldepflicht , Abliefernng « ud Ginriehnng der be¬
schlagnahmte « Branxrglacke« .

8 8.
Uebernahmeprei «.

Der von der beauftragten Behörde für die Glockenbronze zu
zahlende Uebernahmepreis wird für die aus einem Bauwerk aus-
gebauten Glocken wie folgt festgesetzt:

a) bei Geläuten *) mit einein Gesamtgewicht über 665 kg
auf 2,00 Mk. für das Kilogramm,

zuzüglich einer festen Grundgebühr von 1000 Mk. für das
Geläut;

d) bei kleinen Geläuten bis zu 665 kg
auf 3,50 Mk. für das Kilogramm,

ohne jede weitere Grundgebühr.
Maßgebend ist für die Preisberechnung das aus einem Bau¬

werk ausgebaute gesamte Bronzegewicht.
Die Uebernahmepreise enthalten den Gegenwert für die ab¬

gelieferten Bronzeglocken einschließlich aller mit der Ablieferung
verbundenen Leistungen, wie beit Ausbau der Bronzeglocken, die
Entfernung der Klöppel und Klöppelöhre und die Ablieferung an
die Sammelstellen.

Ablieferer, die nnt den vorbezeichneten Uebernahmepreiseu
nicht einverstanden sind, sollen dies sogleich bei der Ablieferung
erklären. In Fällen , in denen eine gütliche Einigung über den
Uebernahmepreis nicht erzielt ist. wird dieser gemäß §§ 2 und 3
der Bekanntmachungen über die Sicherstellung von Kriegsbedarf
auf Antrag des Betroffenen durch das (Reichsschiedsgericht füO
Kriegswirtschaft in Berlin W 10, Viktoriastr . 34, endgültig fest
gesetzt.

§ 9.
Befreiung von der Beschlagnahme . Enteignung « nb

Ablieferung,
Solche beschlagnahmten Bronzeglocken, für die ein besonderer

wissentschastlicher, geschichtlicher oder Kunstwert durch Sachverständige
festgestellt wird , die von den Landeszentralbehörden besümmt und
den Betroffenen von den beauftragten Behörden alsbald namhaft
zu machen sind, müssen von den beauftragten Behörden von der
Beschlagnahme, Enteignung und Ablieferung bestell werden.

Die vor dem Inkrafttreten der Bekanntmachung erstatteten
Gutachten können keine Berücksichttgung finden.

Die beauftragten Behörden sind weiterhin angewiesen, die
Enteignung und Ablieferung von einzelnen Glocken vorläufig
zurückzustellen.

1. wenn kein besouderer , sondern nur ein mäßiger wissen¬
schaftlicher, geschichtlicheroder Kunstwett vorliegt , oder
solche Bronzeglocken noch nicht oder noch nicht endgültig
von den zuständigen Sachverständigen beutteilt worden sind,

2. wenn eine Glocke für die Bedürfnisse der Gottesdienste
erhalten bleiben soll,

4. wenn die Kosten des Einbaues der Ersatzglocken aus¬
schließlich des Wettes derselben den Uebernahmepreis für
das ausgebaute Bronzegewicht überschreiten würden.

Ueber die endgülttge Befteiung entscheidet die Metall -Mobil¬
machungsstelle im Benehmen mit den zuständigen Aufsichtsbehörden,

Andenkenwett entbindet nicht von der Beschlagnahme, Ent¬
eignung und Ablieferung.

8 10.
FreimiUtge Ablieferung von Brotyeglocke « .

Die Sammelstellen sind auch zur Entgegennhme von gemäß
Z 3 der Bekanntmachung nicht betroffenen Bronzeglocken verpflichtet.
Für jedes Kilogramm solcher steiwillig abgeliefetten, von Be¬
schlägen oder Bestandteilen aus anderem Matettal als Bronze stei-
gemachten Bronzeglocken werden 2,50 Mk. vergütet.

8 11-
Anfragen und Anträge.

Alle Anfragen und Anträge , die die vorstehende Bekannt¬
machung betteffen, sind an die beauftragten Behörden zu richten,
mit der Bezeichnung „Betr . Bronzeglocken"  zu versehen und
dürfen andere Angelegenheiten nicht behandeln.

Frankfurl a. M .. den 1. März 1917.
Stellvertretende « Generalkommando . 1» . Armeekorps.

*) Unter Geläut im Sinne der Bekanntmachung wird die Gesamtzahl
der auf einem Bauwerk befindlichen Sronzeglocken verstanden, wenn sie auch
an verschiedenenTürmen u. a. m. untergebracht sind.

Bekanntmachung
Nr . M. c . 500/2 . 17. K. R . 2t.,

betreffend Beschlagnahme, Bestandserl
und Enteignung von fertigen, gebr,

und ungebrauchten Gegenständen
Aluminium.

Va« 1. März 1917.
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Nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen
lichen Kriegsministeriums zur allgemeinen Kenntnis g,
dem Bemerken, daß, soweit nicht nach den allgemeinen E
höhere Strafen verwirkt sind, jede Zuwiderhandlung geg
schttften über Beschsagnahme und Enteignung nach § 64?^
kanntmachrmg über die Sicherstellung von Kriegsbedarf
Juni 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 357) in Verbindung mit
tragsbetanntmachuugen vom 9. Oktober 1915 (Reichs-g
645), vom 25. November 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 778) f
14. September 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 1019 ) und jede t l23 °n£
Handlung gegen die Meldepflicht nach8*  5 **) der Bekam
über Vorratserhebungen vom 2. Februar 1915 (Reichst : ;l77”
54) in Verbindung mit den NachtragsbekanntmachunqD " '^ ch
September 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 549) und vom 2
1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 684) bestraft wird . Auch kai
trieb des Handelsgewerbes gemäß der Bekanntmachung
Haltung unzuverlässiger Personen vom Handel vom 23.
1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 603) untersagt werden.

8 1.
Inkrafttreten der Kekanntmachnng.

Die Bekanntmachung ttttt mit dem Beginn des 1.
in Kraft.

8 2.
Uon der Bekanntmachung ketroffene Gegen!

Von der Bekanntmachung werden betroffen die uv
führten , aus Aluminium bestehenden Gebrauchsgegenstärck
sämtliche im Gärungsgewerbe üblichen Kellereigeräte , wie!
tiche, Gärbottich-Kühlschlangen, Lagettanks , Hefen-Ueb?
apparate , Eimer , Schöpfer, Löffel u. dgl.

Die Gegenstände werden auch dann betroffen, we
Aluminium hergestellt sind, das von der Kttegs -Rohstos
des Königlichen Kriegsministerinms oder durch die Militä
Haber fteigegeben wurde.

Alphabetische Aufstellung von in Fragei ) Anmerkung:
Gegenständen.
Absatztöpfe
Aschenfchalen
Aschenteller
Augenpfannen
Aufguß Maschinen
Aufschnittmaschinen
Backformen
Backschaufeln
Bainmarietöpfe
Bauchtöpfe
Becher aller Art
Beefsteakbräter
Bestecke
Belgische Kasserollen
Bettschüsseln
Bettwärmer
Bidets
Bierglasträger
Bierglasuntersätze
Biertrichter

Birnivärmer
Bierwärmerständer
Biskuitformen
Blumenkübel
Blumentöpfe
Bonbonnieren
Bouillonkocher
Bouillonsiebe
Bowlen
Bowlenlöffel
Bratenlöffel
Bratenpfannen
Brüder
Bratp fanneti
Brieföffner
Brotkapseln
Brotkörbe
Brühsiebe
Büchsen aller 2lrt
Bundformen

Bürstenhi
Butterbrot
Butterdose «|
Cocktailbst
Deckel aller!
Deckelhaltes
Deghies
Destilliert
Dosen aller!
Durchschli
Dunstdeckel
Eidotterfäl
Eierbecher
Eierbüchsea
Eierhülsen
Eierkapseln
Eierkochaps
Eierkocheinsi
Eierkocher
Eierkuchen!

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe dit
tausend Mark wird, sofern nicht «ach den allgemeinen Strafgesej
Strafen verwirkt sind, bestraft:

1. wer der Verpflichtung, die enteigneten Gegenstände heraus ;'
sie auf Verlangen des Erwerbers zu überbringen oder zu
zuwiderhandelt ; N

2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseites.
digt oder zerstört, verwendet, kauft 'oder verkauft oder ein «
äußerungs - ober Erwerbsgeschäft über ihn abschließt,

3. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegenstände zu
und pfleglich zu behandeln zuwiderhandelt, . j

4 wer den erlassenen Ausführungsbestimmungen zuwiderhandelt'
**) Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der er auf Grund dies«

nung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt , oder « G
richtige oder unvollständige Angaben macht, wird mit Gefängnis bil
naten oder mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark bestraft, a>
Vorräte , die verschwiegen sind, im Urteil für dem Staate verfal
werden. Ebenso wird bestraft, wer vorsätzlich die vorgeschriebenen'
einzurichten oder zu führen unterläßt . Wer fahrlässig die Auski
er auf Grund dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in der ge>
erteilt oder unrichtige oder unvollständige Angaben macht, wird mtt
bi§ zu dreitausend Mark oder im Unvermögensfalle mit Gefänk
echö Monaten bestraft. Ebenso wird bestraft, wer fahrlässig die voy
Zogcrbücher einzurichten oder zu führen unterläßt.
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Kehrichtschaufeln
Kessel aller Art
Kessel zum Ein¬

machen
Kindertaffen
Kinderbecher
Klebgummibehälter
Knochenschalen
Kochtöpfe aller Art
Kognakbecher
Kölnische Brat¬

pfannen
Konische Becher
Konservenbüchsen
Konsole mit

Bechern
Kopiernäpfe
Korke
Kotelettroste
Krüge aller Art
Kuchenbackformeu
Kuchenformen
Kuchenschüsseln
Kuchenspringformen
Labeflaschen
Lampen zum Kochen
Leberkäseformen
Leibwärmer
Leichenbahren
Leimtöpfe
Leuchter
Lichtmanschetten
Likörservice
Löffel aller Art
Löffelbleche
Maschinentöpfe
Matze
Mehlschaufeln
Melonenformen
Menagen
Milchkännchen
Milchkocher
Milchkocher mit

Wasserbad
Milchkrüge
Milchlöffel
Milchpfannen
Milchschaufeln
Milchsiebe
Milchtransportkan-

nen
Milchtöpfe
Milchträger
Mulden
Mundwasserwärmer
Musterkasten
Nachtgeschirre
Nelsonbüchsen
Nelsonkasserollen
Nudelpsannen
Omelettepfannen
Pfannen aller Art
Pfeffermühlen
Pichelsteiner Maschi¬

nen
Piknikkasten
Platten aller Art
Proviantdosen
Puddingformen
Puderdosen
Quirle
Rahmgießer
Rahmlöffel

- Rahmschöpfer
Rasierschalen
R asierw asserw ärmer
Rauchservice
Reflektoren
Reibeisen
Reisebestecke
Reiseflaschen
Reisekocher
Reiskugeln
Ringhäfen
Ringtöpfe
Sächsische Kaffee¬

kocher
Sahnengietzer
Salatschüsseln
Salatseiher
Salzgefäße

Salz - und Pfeffer¬
näpfchen

Salz - und Pfeffer¬
streuer

Sandwichbüchsen
Saucenlöffel
Saucieren
Schaffnerkrüge
Schalenkörbchen
Schalennäpfchen
Schaleshafen
Schalltrichter für

Phonographen
Schaufeln
Schaumkellen
Schaumlöffel
Schilder
Schlesische Brat¬

pfannen
Schlüssel
Schmarrenschaufeln
Schmorsätze
Schmortöpfe
Schneekessel
Schnellbrater
S ch okol ad enkännchen
Schokoladenkannen
Schöpfkessel
Schöpflöffel
Schraubdosen
Schuhlöffel
Schuhanzieher
Schulbecher
Schüsseln aller Art
Schutzhüllen für

Tennisschläger
Schwammschalen
Schweizer Pfannen
Schweizer Rand-

k- ssel
Siebe aller Art
Seifendosen
Seifeneimer
Seifenhalter
Seifennäpfe
Seifenschalen
Sektkühler
Service
Servierbretter
Serviettenringe
Setzeierpfannen
Skispitzen
Spargelheber
Spargelkocher
Spätzleseiher
Speiseglocken
Speiseträger
Spielwaren
Spritzsiebe
Springformen
Spuckbecher
Spuckflaschen
Spülbürstenbleche
Spülbürstenhalter
Standgefäße
Stechbecken
Steinbuttkessel
Stopftrichter
Sülzformen
Sülzkotelettsormen
Suppenschalen
Suppensiebe
Suppenterrinen
Tabletts

'Tafelschaufeln
Taselschippschen
Taschenapotheken
Taschenbecher
Taschenflaschen
Tassen
Tee -Eier
Teekessel
Teesiebe
Teigschüsseln
Teller aller Art
Terrinen
Töpfe aller Art
Topflappenkasten
Toiletteneimer
Tortenbleche
Tortenplatten
Touristenkocher

Transporteimer
Transportkannen
Trichter aller Art
Trinkbecher , auch zu¬

sammenlegbare
Ulmer Pfannen
Universalsiebe
Untersätze für Gläser
Untertassen
Ventildeckel
Verbandzeugbüchsen
Verdampsschalen
Vorlegelöffel
Vorleger

Vorratsbüchsen
Wachszündholzhül¬

sen
Wandbilder
Waschschüsseln
Wassereimer
Wasserkannen
Wasserkessel
Wasserkrüge
Wasserschöpfer
Weidlinge
Weinheber
Weinkühler
Weinstützen

8 3.

Wiegeschaufeln
Wurstbüchsen
Zahnbürstendosen
Zahnbürstenhülsen
Zahnslocherhalter
Zargendeckel
Zigarrenbüchsen
Zigarettenetuis
Zigarrenetuis
Zitronenpressen
Zuckerdosen
Zuckerstreuer
Zündholzbüchsen
Zwiebelkasten

sind:

Ausnahme«.
Ausgenommen von den Bestimmungen dieser Bekauntmachung

mit Aluminium überzogene Gegenstände , die aus einem
anderen Material als Aluminium hergestellt sind.

8 4.
Uo« der Srkanntrrrachnng betroffene Vertonen.

Betriebe « fn».
Von der Bekanntmachung werden betroffen qjlc  Besitzer (na¬

türliche und juristtsche Personen , einschließlich öffentlich-rechtlicher
Körperschaften und Verbände), auch Erzeuger und Händler der nach
8 2 dieser Bekanntmachung betroffenen Gegenstände . Demgemäß
erstreckt sich die Bekanntmachung auch auf kirchliche, stistische, kom¬
munale , im Eigentum des Reiches oder eines Bundesstaates be¬
findliche Gegenstände.

8 5.
Beschlagnahme.

Alle von dieser Bekanntmachung betroffenen Gegenstände (§ 2)
werden hiermit beschlagnahmt.

8 6.
Wirkung brr Beschlagnahme.

Die Beschlagnahme hat die Wirkung , daß die Vorname von
Veränderungen an den von ihr betroffenen Gegenständen verboten
ist und rechtsgeschäftliche Verfügungen über sie nichtig sind, soweit
sie nicht ausdrücklich auf Grund der folgenden Anordnungen oder
etwa weiterhin ergehenden Anordnungen erlaubt werden . Den
rechtsgeschäftlicheu Verfügungen stehen Verfügungen gleich, die im
Wege der Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung erfolgen.

Trotz der Beschlagnahme sind Veränderungen und Verfügun¬
gen zulässig, die mit Zustimmung der mit der Durchführung der
Bekanntmachung beauftragten Behörden (siehe § 8) erfolgen. Die
Befugnis zum einstweiligen Weitergebrauch der beschlagnahmten
Gegenstände bleibt unberührt.

8 7.
Meldepflicht, Gnteignnng und Ablieferung dev

beschlagnahmten Gegenstände.
Die von der Beschlagnahme betroffenen Gegenstände unter¬

liegen, unbeschadet aller bisher erstatteten Meldungen , der Melde¬
pflicht durch den Besitzer. Sie werden durch besondere an den Be¬
sitzer gerichtete Anordnungen enteignet werden . Sobald ihre Ent¬
eignung angeordnet ist, sind sie, soweit erforderlich , auszubauen und
an die Sammelstellen abzuliefern.

Die enteigneten Gegenstände, die nicht innerhalb der m der
Enteignungsanordnung vorgeschriebenenZeit abgeliefert sind, werden
auf Kosten der Ablieserungspflichtigen zwangsweise abgeholt werden

8 8.
Durchführung der Bekanutnrachuug.

Mit der Durchführung dieser Bekanntmachung werden die¬
selben Kommunalverbände beauftragt , denen bereits die Durch¬
führung der Bekanntmachung M 1/10 . 16 . K . R . A. vnm 1. Okt.
1916, betreffend Beschlagnahme, Bestandserhebung und Enteignung
von Bierglasdeckeln und Bierkrugdeckeln aus Zinn und frenvilüge
Ablieferung von anderen Zinngegenständen , übertragen worden ist.

Diese erlassen auch die Ausführungsanweisungen hinsichtlich
der Meldepflicht, Ablieferung und Einziehung der beschlagnahmten
Gegenstände.

8 9.
Uebernahmeprei»

Der von den beauftragten Behörden zu zahleirde Uebernahme-
preis wird auf m

7,00 All. für jedes Kilogr . Aluminium ohne Beschläge*) und
5,60 Ml . für jedes Kilogr . Aluminium mit Beschlägen*)

festgesetzt. Diese Uebernahmepreise enthalten den Gegenwert ftir du
abgelieferten Gegenstände einschließlich aller mit der Ablieferung
verbundenen Leistungen, wie Ausbau und Ablieferung bei der
Sammelstelle.

Ablieferer, die mit dem vorbezeichneten llebernahmepreis nicht
einverstanden sind, haben dies sogleich bei der Ablieferung zu er-

“*)~Unter» ticbläfle« sind Ringe. Stiele. Griffe und Versteifungen au»
anderem Material als Aluminium verstanden. Das Entfernen der Bcfchstlae
vor der Ablieferung ist gestattet.



klären . In Fällen , in denen eine gütliche Einigung über den
Uebernahmepreis nicht erzielt ist, wird dieser gemäß § § 2 und 3
der Bekanntmachung über die Sicherstellung von Kriegsbedarf vom
24 . Juni 1915 auf Antrag durch das Reichsschiedsgericht für Kriegs
Wirtschaft in Berlin IV 10, Viktoriastraße 34 , endgültig festgesetzt

8 10.
Anfrage« und Anträge

Alle Anstagen und Anträge , die die vorstehende Bekannt¬
machung betreffen , sind unter der Bezeichnung „Betrifft Aluminium"
an die beauftragten Behörden zu richten und dürfen andere Ange¬
legenheiten nicht behandeln.

Fra«kf«r1 «. M.. den 1. März 1917.

Uaihtrilgichkkillllltnllllhiiir

Stellvertretende « Generalkommando. 18. Armeekorps.

B. 1
Reic

Zustin
-ten gr>

NachtraBekanntmachulll,
Nr . W . M. 1111/12 . 16 . K. R . 91.

zu der Bekanntmachung Nr. W. M. 57|4. 16
K. R. A. vom 31. Mai 1916, betreffend Be¬
standserhebung von tierischen und pflanzlichen
Spinnstlfffen(Wolle, Baumwolle, Flachs,
Ramie, Hanf. Jute, Seide) und daraus her¬

gestellten Garnen und Seilfäden.
Vom 1. März wir.

(i

Nachstehende Bekanntmachung wird hiermit auf Grund des
Gesetzes über den Belagerungszustand vom 4 . Juni 1851 , in Ver¬
bindung mit dem Gesetz voni 11. Dezember 1915 (Reichs -Gesetzbl.
S . 813 ) — in Bayern auf Grund des Gesetzes über den Kriegszu¬
stand vom 5. November 1912 in Verbindung mit dem Gesetz vom
4 . Dezember 1915 und der Königlichen Verordnung vom 31 . Juli
1914 den Uebergang der vollziehenden Gemalt betreffend — mit
dem Bemerken zur allgemeinen Kenntnis gebracht , daß jede Zu¬
widerhandlung , auch verspätete oder unvollständige Meldung nach
der Bekanntmachung über Vorratserhebungen vom 2. Februar 1916
(Reichs -Gesetzbl. S . 54) in Verbindung mit den Erweiterungsbe¬
kanntmachungen vom 3 . September 1915 (Reichs -Gesetzbl. S . 549)
und vom 21 . Oktober 1915 (Reichs -Gesetzbl. S . 684 ) bestraft wird,
soweit nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen ver¬
wirkt sind . Auch kann der Betrieb des Haudelsgewerbes gemäß der
Bekanntmachung zur Fernhaltung unzuverlässiger Personen vom
Handel vom 23 . September 1915 (Reichs -Gesetzbl. S . 603 ) untersagt
werden.

Artikel l.

§ 2 Gmppe 3 A der Bekanntmachung W . M. 57/4 . 16 . K.
R . A. vom 31 . Mai 1916 erhält folgende Fassung:

„Basffaserrohstoffe geknickt, geschwungen , gebrochen , ge-
‘ . . :U".hechelt und als Werg oder als beschlagnahmter Abfa

Artikel II.

In 8 2 zu a) und b ) fallen in Aksdtz 3 die Worte:
„und ungeschnittenes Bastfaserstroh auf dem Felde'

und in Absatz 6 die Worte:

„und für Bastfaserstroh"
fort.

Artikel III.

8 2 zu a) und b) Absatz 4 wird aufgehoben.
Artikel IV.

Alle auf K .2 Gruppe 4 bezüglichen Anordnungen der Be¬
kanntmachung W . M . 57/4 . 16 . K . R . A. sind durch 8 14 der
Bekanntmachung Nr . W. IV . 100/1 . 17. K . R . 21., betreffend Be¬
schlagnahme und Bestandserhebung von rohen Seiden und Seiden-
abfällen aller 9lrt aufgehoben.

Artikel V.

In 8 2 zu a) und b), letzter Absatz, werden Ziffer 1 und
2 aufgehoben.

Es sind in Zukunft auch im Stuhl liegende Ketten , sowie
der Schuß an Webstühlen für das ini Webprozeß befindliche Stück
der im Strchl liegenden Kette zu melden . #

Artikel VI.

Nr . W . II. 1800/1 . 17 . K. R . A.

zu der Bekanntmachung Nr. W. II. 1
16. K. R., A. und den Nachträgen
1800|5. 16. K. K. A. undW. II. 180
K. R. A., betreffend Höchstpreise für ..

wollspinnstoffe und Baumwollgespin
_ vom I. März 1SI7. « rn qr
Dre nachstehende Bekanntmachung wird auf Grund \ ,» r § vo

setzes über den Belagerungszustand vom 4 . Juni 1861 , in das
düng mit dem Gesetz vom 11 . Dezember 1915 ( Reichsgese luß u
813 ) , m Bayern auf Grund des bayerischen Gesetzes ' übGch ein
Kriegszustand vom 5. November 1912 in Verbindung mi J  die
Gesetz vom 4. Dezember 1915 und der Allerhöchsten ! den i
nung vom 31 . Juli 1914 — des Gesetzes , betreffend Höch ffa qec
vom 4. August 1914 (R .-Gesetzbl . S . 339 ) in der Fassu , en ha
17 . Dezember 1914 (Reichs -Gesetzbl . S . 516 ) in Berbindu » ann -L
den Bekanntmachungen über die Aenderung dieses Gesetz! c beim
21 . Januar 1915 , 23 . September 1915 und 23 . März 1916 (! »eweat
Gesetzbl . 1915 , S . 25 , 603 und 1916 S . 183 ) zur allgechen und
Kenntnis gebracht mit dem Bemerken daß Zuwiderhanl
gemäß den in der Anmerkung *) abgedruckten Bestimmungen
werden , sofern nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen
Strafen angedroht sind . Auch kann der Betrieb des
gewexbes gemäß der Bekanntmachung zur Fernhaltung
lässiger Personen vom Handel vom 23 . September 1915
Gesetzbl . S . 603 ) untersagt werden.

Artikel I
In die Bekanntmachung , betreffend Höchstpreise für

ivollspinnstoffe und Baumwollgespinste Nr . W. II . 1800/2.
R . 21. wird folgender

§ 4a eingefügt:
Für rohe und einfache Baumwollgarrie aus Kops , n

System der Dreizylinder -Spinnerei hergestellt (Preistafel 2
IV und V a), die auf Grund von nach dem 24 . I
1917 ausgestellten Spinnerlaubnisscheinen gesp
werden , erhöhen sich die Höchstpreise um folgenden Sätze:

1. für Garne mit einem Gehalt von weniger als 50 v.
ginalbaumwolle um 40 v. H.,
für Garne mit eineni Gehalt von mindesterrs 50 v.
höchstens 75 v . H. an Originalbaumwolle um 30 v.
für Garne mit einem Gehalt von mehr als 75 v . H.
nalbaumwolle um 10 . v. H.
Seilpiel : Der Höchstpreis für Dreizylinder-Abfallga

gebleicht, auf Kreuzspulen , das auf Grund
Spinnerlaubnisscheins vom 1. Februar 191
spönnen worden ist , berechnet sich wie folgt

16/1 Dreizylinder -Abfallgarn roh auf Kops
(Preistafel 2 , V a) . 3,25 Mk.

40 v. H. Zuschlag . 1,30
Zwimlohn . o,64

Bleichzuschlag
a) Gewichtsverlust 7. v. H. 0 .36 „ !
b) Bleichlohn. 0,20

Höchstpreis . . . . 5,75 BÄ,
Artikel 11.

8 4 Abs. 6 der Bekanytmachung , betreffend Höchstpreise
Baumwollspinnstoffe und Baumwollgespinste Nr . W . II . 1
16 . K . R . 21. erhält folgende Fassung:
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Ballenpackuilg ist frei / Für Kisten dürfen die Gestehick die
kosten nicht überschritten werden . vor

ArtilrA III . 2est
Diese Bekanntmachung tritt mit dem 1. März 1917 inK ' ra
Frankfurt a. Main, den1. März 1917. |

Stellvertretende« Generalkommando 18. Armrek»
) Mit GefängmS bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu ! Die

tausend Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft:
1. wer die festgesetzten Höchstpreise überschreitet: « gi
2. wer einen anderen zum Abschluß eines Vertrages auffordert , du« ? eic

dr° Höchstpreise überschritten werden, oder sich zu einem solchen rhen
trage erbietet; ff u

3. wer einen Gegenstand, der von einer Aufforderung (§ 2,3 des @«f< z
betr. Höchstpreise) betroffen ist, beiseiteschafft, beschädigt oder zerst- »rtr
wer der Aufforderung der zuständigen Behörde zum Verkauf vo»

In § 2 zu a) und b) , letzter Absatz, Ziffer 3 sowie in 8 7,
Absatz 3 sind die Worte:

„Nähfäden , Nähzwirne , Maschinenzmirne unff"
durch die Bekanntmachung IV. M. 500/12 . 16 . K . R . A. aufge¬
hoben.

Artikel VII.

genständen, für die Höchstpreise'festaesetztffünd^ nicht' iwchkommt' 1 'Uerii
; an Gegenständen, für die Höchstpreise festgesetzt finW

Diese Bekanntmachung tritt ) am 1. März 1917 . in Kraft.
Frankfurt a. Mai« , den 1. März 1917.

Stellvertretende» Generalkommando. 18. Armeekorp«.

5. wer Vorräte .. , _
zuständigen Beamten gegenüber verheimlicht:

6. wer den nach 8 8 des Gesetzes, betreffend Höchstpreise, erlassene
führungsbestimmungen zuwiderhandelt.
Bei vorsätzlichen Zuwiderhandlungen gegen Nummer 1 oder 2

Geldstrafe mindestens auf das Doppelte des Betrages zu bemessen, u
der Höchstpreis überschrittenworden ist oder in den Fällen der Nuw
überschritten werden sollte; übersteigt der Mindestbelrag zehntausend V
ist auf ihn zu erkennen. Im Falle mildernder Umstänve kann die Ae!
brs auf die Hälfte des Mindestbetrages ermäßigt werden.

In den Fällen der Nummer I und 2 kann neben der Strafe an
net werden, daß die Verurteilung auf Kosten des Schuldigen öffentlich be
zumachen ist; auch kann neben Gefängnisstrafe auf Verlust der bürge'
Ehrenrechte erkannt werden.
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